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1945 entstandene Kirchenkampf-Klischee VO:  am} innen her aufgebrochen haben Irotz-
dem hat eın Buch W1e dieses immer noch Star. k mıi1ıt „gewıssen Einseitigkeiten“kämpfen, die insbesondere Aaus der stark 1n die Kırchengeschichte eingebundenenKırchenkampf-Geschichtsschreibung un: ihrer damıit gegebenen Interessenrichtungresultieren, un: mi1t denen 1Ns Gericht geht.Die Untersuchung oreift die 1n der weıten Kirchenkampf-Literatur bearbeiteten
Probleme „ VON der anderen Seıite des Berges“ her auf un sieht das Verhältnis VO  3
nationalsozialistischem Staat un: den Kırchen 1mM Bezugsrahmen der allgemeinendeutschen Geschichte während des rıtten Reichs un der herrschenden Politik seinerIdeologen WwW1e seıner Pragmatiker. Die Frage dart gestellt werden, ob das kirchen-
un: theologiegeschichtliche Bezugsschema nıcht, bgleich bei weıtem überstrapaziert,doch eine größere Berechtigung 1n der wissenschaftlichen Erforschung der Vorgängedieser Zeıt hat,; als ıhm zuzubilligen scheint. Entscheidend ber 1St, da{ß eın
Historiker, Aufnahme auch der kirchengeschichtlichen Erträge, eine Forschungs-posıtıon bezogen hat, die die Trennung VO  3 Kırchengeschichte un „Profangeschich-te einem Thema überwindet, dem diese Trennung beiden Wiıssenschaftsbe-
reichen gyleichermaßen und 1n besonderer Weıse schädlich War, un daß als Resul-
Lat eine Arbeit vorlegen konnte, die sıch durch quellenmäßige Fundierung ebenso
auszeichnet Ww1e durch die Ausgewogenheit der Urteıile. Es INnas hinzugefügt werden,da das Buch überdies spannend lesen 1St, wobei neben dem Vertasser auch demUÜbersetzer Nicolaisen ank auszusprechen 1St. In einem kurzen Schlußkapitelwerden die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengeta(ßt, un: eın 23 Seiten
umtassender Dokumenten-Anhang schließt das Buch ab, das 1n seiner Heranziehungun Auswertung wichtiger Quellen un 1n seiner Aufarbeitung wichtiger bisherigerEinzelergebnisse gyeschichtlicher un kirchengeschichtlicher Forschung einen bedeuten-
den Schritt in der historischen Arbeit dem Problem Staat und Kiırche 1n Hıiıtler-
Deutschland darstellt.

Asperg/Württemberg Herwart Vorländer

Albert Stein: Evangelische Laienpredigt. Ihre Geschichte, ihre Ord-
Nung 1m Kirchenkampf un ıhre gegenwärtige Bedeutung Arbeiten ZUur (38e-
schichte des Kirchenkampfes 27) Göttingen (Vandenhoeck Ruprecht) E9.772
156 Da kart. 890
In seinem OrWOrt chreibt der Verfasser: „Die vorliegende Untersuchung NV.CE-

sucht miıit der kirchlich geordneten Lai:enpredigt 1in Kirchenkampf un Nachkriegs-elit eın Geschehen darzustellen un würdigen, das bisher noch keine n-
hängende Behandlung gyefunden hat, jedoch tür die Gemeindegeschichte jener Jahre
WI1e für die kirchenrechtliche Arbeit bedeutungsvoll WAar und ZUr EntstehungRechtsformen des geistlichen Amtes der Kirchen eführt hat.“ Dıiıeser Versuch 1St
dem Vertasser gelungen. Führt doch anschaulich die historische Ordnung und
Entwicklung des Amtites eines Laienpredigers VO:  $ der Reformation bis 1n 1ÜSeTE (ze-
SCHWAarT VOTLr Augen verbunden mi1t eiıner subtilen Kenntniıs und Interpretation des
Jjeweıligen Kirchenrechts un seiner theologischen Voraussetzungen. ber damıt nıcht

Das Gewicht der Arbeit lıegt auf der Darstellung der Entstehung un: Ord-
Nung des Predigtdienstes des Laıien 1m Kirchenkampf un 1n der Kriegs- bzw Nach-

riegszeit; einer Aufgabe, die erheblicher Mühen edurfte, das geistliche, prak-tisch-theologische und kirchenordnende Geschehen jener Zeıt der Vergessenheitentreißen. Denn mi1t dem Quellenstudium allein War auf diesem Gebiet niıcht mehr
der N Durchblick gewınnen. Zu viele Quellen sınd durch den Krıeg wohl
endgültig verschüttet worden. Es bedurfte vieler persönlicher Nachfragen be] den
noch Lebenden, ein einigermaßen klares Bıld VO  w den Intentionen, Ordnungs-versuchen un Entwicklungen auf dem Feld der Laienpredigt 1in den verschiedenen
Landeskirchen innerhalb des Reichsgebietes der Weıimarer Republik gewınnen.
Für diese mühevolle Arbeıiıt se1 dem Vertasser besonders edankt

Die Arbeit wird dadurch einer Fundgrube für eiıne Linıe 1n der Entwicklungdes Kırchenkampfes, die vielleicht augenfälligsten, ber auch nachhaltigsten
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Rechtsftormen 1m kirchlichen Leben geschaffen hat Ausführlich wiırd das Pre-
digthelfergesetz der Rheinischen Kirche dargestellt und kommentiert w1e auch die
„Empfehlungen der Bischofskonferenz der für die Regelung des Dienstes
des Lektors miıt Predigtauftrag (Prädikantendienst)“. Dabei wird auch das AÄAmts-
verständnıs, das hinter diesen Ordnungen steht, theologisch ausgeleuchtet, WI1e sich
VOT allem 1n der Frage der Ordination eines Prädikanten niederschlägt. Vertasser
kann terner dargelegten Material deutlich machen, da{ß das „kirchliche Notrecht“,
w1e C die Bekennende Kirche 1n Anspruch nahm, mehr als den Rechtstitel für die
UÜbernahme VO  —$ Leitungsfunktionen 1n der Kirche bedeutete, daß vielmehr
die Sicherstellung der Verkündigung durch die Gemeinden 1n Notzeıten 1INg, eine
Sicherstellung, die echt un: Pflicht der christlichen Gemeinde 1St. Da{iß Leitungs-
funktionen in der Kırche dem dienen haben, macht die theologische Spıtze dieser
vielschichtigen Untersuchung A4Uus Gegenüber dieser Feststellung kann INan sich mi1ıt
dem Verfasser sıcher streıten, ob u eın ZU kirchlichen Predigtdienst zugelassener
Laie dringender noch als eın Pfarrer e1InNes seine Arbeit mittragenden Te1Ises bedarf

der ob 1Ur der Gemeindepfarrer die Verbindung zwıschen Predigtdienst und
seelsorgerliıcher Aufgabe festhalten kann ob nıcht der 1n eiınem außerkirch-
liıchen Hauptberuf stehende Laıe eiıne noch viel seelsorgerliche Erfahrung
mitbringen kann und daher oft näher e1m Predigthörer iSt als der Pfarrer. Über
dıe Beurteilung dieser Phäiänomene kann iINan verschiedener Meınung se1n w1e auch
ber die Qualifikation theologischer Bıldung mMit Hıiıltfe alter Sprachen der das
kaum gyesehene Problem der Funktionalisierung des Dienstes des Pfarrers das
Ja 1n die Nähe des funktional gesehenen Priädikantendienstes führt. Hıer stehen
och manche theologischen Fragen A die reiliıch die Leistung dieser Arbeıt nıcht
schmälern, die 1n der einz1igartıgen Z usammenschau theologischer, rechtlicher un
historischer Aspekte evangelischer Laienpredigt esteht un die daher A helfen
kann, tür den Dıienst des Predigthelfers bzw. Priädikanten eine AaNSCINCSSCHNEC Form
der Zurüstung und Berufung w1e kirchlichen Ordnung immer NEeEUu Anpassung

dıe sich wandelnden Verhältnisse yewınnen.
Bad Kreuznach cheler

Carsten Nicolaisen bearb.) Dokumente E: Kirchenpolitik des
rıtten Reiches, Das Jahr 1933 (ed Kretschmar). München
(Kaıser) 1971 XAIVS 704 S kart. 33,—.
Das Bu: bietet den Begınn der Ausführung eines Projekts, das aut Pläne

Schmidts zurückgeht und nıcht Ur dem Kirchenhistoriker, sondern auch dem Zeıt-
geschichtler überhaupt wichtige Materialien bereitstellt. Ist eiıne solche, be-
stımmten Gesichtspunkten erfolgte un auf eine bestimmte Zeıt und Thematik kon-
zentrierte Materialauswahl siıch schon begrüßen, bedeutet die Einbeziehung
außerkirchlicher Quellen eine besonders wichtige un notwendige Ergänzung der
bisher me1ist kirchlichen Dokumente, die dem mi1it der Thematik Befafßten ZuUur Ver-
fügung standen. An der Beseıtigung des hier immer noch bestehenden Defizits miıt-
gewirkt aben, 1St e1ins der Verdienste N.’s Seine Dokumentation nthält Akten
un: anderes Quellenmaterial AaUus$s staatlichen un parteiamtlichen Archiven un Pu-
blikationen neben solchen Aus Kıiırchen un kirchlichen Organısationen und bezieht
4aus den ZENANNLEN Bereichen die wichtigsten Quellensammlungen un Darstellungen
e1in. Die lange yeübte methodische Trennung VO:  3 allgemeiner geschichtlicher Erfor-
schung des Hitler-Staates und VO  - isolierter Kirchenkampf-Geschichtsschreibung
ann 1Ur überwunden werden durch kritische Überprüfung der Fragestellungen;
un 1es5 kann wiederum 1Ur anhand der Quellen un ugleich der Gewıiınnung von
Krıterien ihrer sachgemäßen Auswahl geschehen.

Planung und Durchführung der Dokumentation sind nıcht 1Ur auf die 1mM CHNSC-
ren Sinne verstandenen kırchenpolitischen Erlasse und Mafßnahmen gerichtet, SOM-
ern beziehen bewußt solche Dokumente e1in, die die nationalsozialistische Kırchen-
olitik als solche intentional Sar nıcht DE Inhalt aben, S1e jedoch unbeabsichtigt
oft UuU1INso besser kennzeichnen. Dies 1St, ZUuU ersten, eın wichtiger Schritt 1n der Inte-


